
Drittes Buch: Sachenrecht

gange des Eigentums auf den Finder oder die Gemeinde, 
wenn nicht die gerichtliche Geltendmachung vorher erfolgt,

§978
Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Be

förderungsmitteln einer Behörde oder einer dem öffentlichen 
Verkehre dienenden Verkehrsanstalt findet und an sieh 
nimmt, hat die Sache unverzüglich an die Behörde oder die 
Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten abzu
liefern. Die Vorschriften der §§ 965 bis 977 finden keine 
Anwendung.

§979
(1) Die Behörde oder die Verkehrsanstalt kann die an sie 

abgelieferte Sache öffentlich versteigern lassen. Die Be
hörden und die Verkehrsanstalten des Staates können die 
Versteigerung durch einen ihrer Beamten vornehmen lassen.

(2) Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.
Anmerkung:
Auch die örtlichen volkseigenen Verkehrsanstalten sind Eigentum des

Staates.
Anstelle von „Beamten“ lies: „Angestellten“.

§ 980
(1) Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem die Emp

fangsberechtigten in einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte unter Bestim
mung einer Frist aufgefordert worden sind und die Frist 
verstrichen ist; sie ist unzulässig, wenn eine Anmeldung 
rechtzeitig erfolgt ist.

(2) Die Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der 
Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.

§981
(1) Sind seit dem Ablaufe der in der öffentlichen Bekannt

machung bestimmten Frist drei Jahre verstrichen, eo fällt 
der Versteigerungserlös, wenn nicht ein Empfangsberech
tigter sein Recht angemeldet hat, bei Reichsbehörden und 
Reichsanstalten an den Reichsfiskus, bei Landesbehörden und 
Landesanstalten an den Fiskus des Bundesstaats, hei Ge-
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